
Das »christliche Menschenbild« 
- keine Letztbegründungsforniei!

Gerhard Kruip

1. Einleitung
Viele Sozialwissenschaftler/innen und Philosophen/innen reagieren ableh­
nend und skeptisch, wenn von einem »Menschenbild«, gar von einem 
»christlichen Menschenbild« die Rede ist. Von Niklas Luhmann ist eine 
dementsprechend schroffe Äußerung überliefert: »[...] ich lehne alle Ein­
ladungen ab, die mich veranlassen wollen, über den Menschen zu spre­
chen. Menschenbilder, sowas Grausliches. Also der Mensch interessiert 
mich nicht, wenn ich das so hart sagen darf.« (Luhmann 1991,132). Mich 
interessiert der Mensch zwar sehr, trotzdem teile ich die Skepsis gegenü­
ber Menschenbildern als Grundlage der Ethik. Aber es lässt sich m. E. 
schon zeigen, dass eine Ethik (als Reflexion der Moral) nicht möglich ist, 
ohne auch über den Menschen zu sprechen - so wie ein Menschenbild, 
in dem dieser als moralfähiges Subjekt gar nicht vorkommt, wohl ein 
reduktionistisches Menschenbild wäre. An vielen Einzelproblemen, bei­
spielsweise in der Bioethik, zeigt sich, dass nicht nur strittig ist, welche 
Lebewesen mit menschlichem Erbgut ab wann tatsächlich als Menschen 
mit Würde und Rechten angesehen werden müssen, sondern auch, was 
den Menschen gegenüber anderen Lebewesen auszeichnet, und in der Fol­
ge dessen, wie die Rede von der »Menschenwürde« begründet werden 
kann und zu verstehen ist. Jede Ethik enthält wenigstens eine minimale, 
implizite Anthropologie. Wenn es so etwas wie eine »christliche Ethik« 
gibt, dann wird auch sie über eine Anthropologie verfügen, die man dann 
als »christliches Menschenbild« bezeichnen kann. Auch kann man nicht 
bestreiten, dass ein solches »christliches Menschenbild« in der Genese 
der christlich-abendländischen Tradition eine eminent wichtige Rolle ge­
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spielt hat, jedenfalls in dem Sinne, dass man diese eigene Tradition heute 
gar nicht mehr verstehen kann, wenn man nicht auch etwas über das Chris­
tentum und sein »Menschenbild« weiß (Ruh 2002). Jedoch wird in ver­
schiedensten Kontexten auch heute noch weit über diesen hermeneuti­
schen Zweck hinaus geradezu inflationär auf ein »christliches Menschen­
bild« zurückgegriffen, so dass es notwendig erscheint, zunächst einmal 
auf diese Kontexte zu schauen und die Funktionen, die der Begriff dort 
hat (2). Daran anschließend möchte ich zeigen, wie ein »christliches Men­
schenbild« theologisch und ethisch genauer bestimmt werden kann und 
welche Probleme dabei auftauchen (3). In einem vierten Abschnitt möchte 
ich deutlich machen, dass der Rückgriff auf ein »christliches Menschen­
bild« nicht als Lctztbegründungsformel für die Ethik taugt. Gleichwohl wei­
se ich im letzten Teil (5) kurz daraufhin, dass auch nach dieser Kritik an 
Menschenbildern in der Ethik eine gewisse Relevanz der Anthropologie 
für die Ethik bleibt.

2. Funktionen der gegenwärtigen Rede
von einem »christlichen Menschenbild«

2.1 Fürdie Verfassung der Bundesrepublik Deutschland

»Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott [...]«, so beginnt die Prä­
ambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Direkt danach 
proklamiert Artikel 1 (1) die Unantastbarkeit der Würde des Menschen. 
Gottesbezüge gibt es auch in vielen Länderverfassungen, häufig zusätz­
lich dort, wo in den Erziehungszielen auch von einer »Ehrfurcht vor Gott« 
die Rede ist. Die Eidesformel, sofern sie mit einer religiösen Beteuerung 
versehen wird, nimmt Bezug auf Gott. Die deutschen Feiertagsregeln ken­
nen neben den staatlichen (Neujahr, 1. Mai, Tag der deutschen Einheit) 
nur christliche Feiertage, die meisten davon in Bayern, wo anders als in 
vielen anderen Bundesländern (z. B. Niedersachsen) auch Heilige Drei Kö­
nige, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und Allerheiligen gesetzliche Fei­
ertage sind. Kommt in alledem ein »christliches Menschenbild« zum Aus­
druck? Braucht man möglicherweise christliche Überzeugungen, um sich 
an das Grundgesetz gebunden zu fühlen? (zum Folgenden insgesamt Stein 
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2002) Viele Bürger/innen Deutschlands werden dies so sehen - und hin­
sichtlich des zeitgenössischen Hintergrunds und der weiter zurückreichen­
den historischen Entstehung dieser Gedanken dürften sie durchaus Recht 
haben. In seinem Urteil zum Luftsicherheitsgesetz hat auch das Bundes­
verfassungsgericht immerhin vom »Menschenbild des Grundgesetzes« 
gesprochen (Bundesverfassungsgericht 2006). Aber inwieweit ist dieses 
»christlich«? Während hinsichtlich der Feiertage darüber nachzudenken 
wäre, ob nicht auch andere Religionen Berücksichtigung finden müssten, 
wenn Deutschland immer multikultureller und multireligiöser wird, wird wohl 
kam jemand behaupten wollen, auch der Menschenwürdeartikel müsste 
daraufhin überprüft und evtl, angepasst werden. Denn selbst wenn die 
Rede von der Menschenwürde ursprünglich christlich ist, so haben in ih­
rer historischen Ausprägung auch viele andere Einflüsse, insbesondere 
kirchen- und christentumskritische Strömungen eine große Rolle gespielt. 
Der Menschenrechtsgedanke musste sich historisch vielfach erst gegen 
Widerstände in den Kirchen durchsetzen (so u. a. Hilpert 1991). Dies war 
nur möglich, weil dabei auf Begründungen zurückgegriffen wurde, die sich 
nicht in erster Linie auf eine religiöse Offenbarung oder kirchliche Autori­
täten beziehen konnten, sondern in säkularer Gestalt auftraten. Die in der 
Interpretation der Verfassung häufig gebrauchte, von Günter Dürig in sei­
ner Kommentierung zu Art. 1 Abs. 1 GG 1958 geprägte »Objektformel« (»Die 
Menschenwürde ist betroffen, wenn der konkrete Mensch zum Objekt, zu 
einem bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird.« (Dürig 
2003, Art. 1, Abs. 1, Rn 28)) greift offensichtlich auf Kant zurück. Selbst 
wenn diese Säkularisierungstendenz selbst noch einmal christlich motiviert 
gewesen sein sollte, so sind die Menschenrechte damit auch offen für an­
dere Religionen und atheistische Positionen. Für die Entstehung des Grund­
gesetzes waren insbesondere die furchtbaren Kontrasterfahrungen der 
Menschenwürdeverletzungen während der Herrschaft des Nationalsozia­
lismus prägend und motivierend. Die Verfassungsväter haben sehr wohl 
bewusst vermieden, den Menschenwürdegedanken selbst durch einen 
Gottesbezug zu begründen. Und der Gottesbezug ist so formuliert, dass 
er nicht auf eine bestimmte Religion oder Konfession reduziert wird. Das 
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wäre auch mit der notwendigen weltanschaulichen Neutralität des Staates 
unvereinbar. So versucht das Grundgesetz, »in einer säkularen Welt ein 
heiliges Tabu zu errichten« (Safranski 1997), legt sich aber hinsichtlich der 
Begründung dieser Kemaussagen eben gerade nicht fest (vgl. auch Vö­
gele 2000). Wenn nun im Kontext aktueller Debatten in der Bioethik (z.B. 
hinsichtlich des Umgangs mit menschlichen Embryonen) Entscheidungen 
zu fällen sind, die die Grundfragen des Menschseins und seines morali­
schen Selbstverständnisses betreffen, kann es sein, dass ein solches Tabu 
nicht mehr ausreicht, dass zumindest einige Beteiligte in dem Bemühen, 
ihre (z. B. für die Heiligkeit des Lebens eintretende) Position zu stärken, 
auf tiefer gehende, z.B. religiöse, Begründungsfiguren zurückgreifen, also 
beispielsweise behaupten, das Grundgesetz sei auf das »christliche Men­
schenbild« angewiesen, wenn sein Kembereich nicht letztlich doch auf- 
gegeben werden solle. Solche Rechtfertigungsstrategien sind jedoch aus­
gesprochen gefährlich, da sie allgemeine Grundregeln durch partikulare 
Gründe, die nicht von allen geteilt werden, zu stützen versuchen, sie aber 
in ihrer allgemeinen Geltung letztlich zu untergraben drohen (vgl. Kruip 
2003).

2.2 Für Identität und Integration Europas

Ein ähnliches Grundproblem ergibt sich für die Integration und Identität 
Europas (vgl. grundsätzlich Nissen 2004). Aus der Perspektive vieler, ge­
rade auch vieler Vertreter des Christentums, ist dieses Europa als »Werte­
gemeinschaft« (Huber 2002) zu verstehen, was unproblematisch ist, so lan­
ge hier der Bezug auf universell gültige und allen Kulturen offen stehen­
de Werte wie beispielsweise die Menschenrechte, Demokratie und Recht­
staatlichkeit gemeint ist. Wenn diese Werte aber allzu sehr oder ausschließ­
lich mit dem Christentum in Verbindung gebracht werden, dürfte Europa 
kaum in der Lage sein, zur Identifikation der vielfältigen Kulturen und 
Ethnien, die heute in europäischen Gesellschaften leben, mit dem Projekt 
einer vertieften europäischen Union beizutragen. Vielen religiös gebunde­
nen und moralisch anspruchsvollen Menschen scheint jedoch ein Prozess 
der Integration, der »nur« von minimalen Menschenrechten, gemeinsamen 
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Interessen und ökonomischen Vorteilen getragen wird, als zu wenig. In 
Deutschland ist Ludger Kühnhardt, der Direktor des Zentrums für Euro­
päische Integrationsforschung in Bonn, einer der Exponenten für eine 
Sichtweise, die deshalb das »christliche Menschenbild« als eine Art Grund­
lage für den Prozess der europäischen Einigung begreift (zum folgenden 
v. a. Kühnhardt 2001). Er bedauert, dass der im Dezember 2000 in Nizza 
feierlich verkündeten Europäischen Grundrechte-Charta ein Menschenbild 
und »elementarer noch« (ebd., 6) ein Gottesbezug fehle. Wenn er behaup­
tet, »ohne die Substanz des Christentums wäre Europa nicht, was es ist« 
(ebd., 14), so kann dieser Satz im Sinne der Genese verstanden werden 
und ist dann sicherlich historisch richtig (vgl. Joas et al. 2005). Aus christ­
licher Perspektive kann man für die Angehörigen der Kirchen sicherlich 
auch die Forderung erheben, aus eigenen Wertvorstellungen heraus an 
einem vereinten Europa mitzubauen. Der Satz darf aber angesichts der Plu­
ralität der in Europa lebenden Menschen und der Notwendigkeit nicht nur 
universell gültiger, sondern auch universell, d.h. unabhängig von partiku­
laren Traditionen begründbarer Menschenrechte nicht so verstanden wer­
den, als müssten sich alle Europäer/innen diese Substanz als ein »christli­
ches Menschenbild« aneignen und zur Grundlage ihres Selbstverständ­
nisses machen. Wenn, wie Kühnhardt schreibt, eine »Neujustierung des 
Menschenbildes [...] in Europa zu Beginn des neuen Jahrtausends wohl 
geboten« (Kühnhardt 2001,15) ist, dann nur in dem Sinne, dass eine stän­
dig neue, und sicherlich kontrovers bleibende Reflexion darüber stattfin­
den muss, wie sich Menschenwürde und Menschenrechte in den verschie­
densten I landlungsfeldem vom individuellen Lebensschutz bis zur globa­
len Gerechtigkeit konkretisieren lassen, nicht aber in dem Sinne, dass ein 
solcher Diskurs nicht gerade auch von der legitimen Vielfalt der Menschen­
bilder her zu führen versucht werden muss. Das Bestreben, die Europäer/ 
innen auf ein »christliches Menschenbild« festzulegen, dürfte von vorn­
herein zum Scheitern verurteilt sein. Es würde zu Spaltung und Ausgren­
zung führen - wobei man gerade im Blick auf die kontroverse Debatte um 
den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union den Eindruck haben kann, 
ein solcher Effekt sei von bestimmten Interessen her durchaus gewollt.
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Wenn ein solcher Beitritt derzeit noch als problematisch erscheint, dann 
deshalb, weil die Menschen in der Türkei viele der modernen aufgeklärten 
und säkularen Werte und Rechte, die auch in den christlichen Kirchen erst 
allmählich und bis heute nicht vollständige Akzeptanz gefunden haben, 
nicht oder zu wenig teilen (Gerhards 2004), nicht aber deshalb, weil die 
Türkei nicht christlich ist.

2.3 Für die Identität politischer Parteien

Dass politische Parteien, die das »C« im Namen tragen, sich in ihren Pro­
grammen und ihrer Politik auf das Christentum berufen, ist nicht verwun­
derlich, sondern erscheint um deren Identität als »C-Partei« als schlechthin 
notwendig. Unter Leitung von Christoph Böhr hat sich die Wertekom­
mission der CDU 2001 mit dem »christlichen Menschenbild« befasst 
(Wertekommission der CDU Deutschlands 2001, vgl. auch Schavan 2002). 
2006 erschien ein von Sozialethikem/innen und (tatsächlich nur männli­
chen) Politikern verfasstes Dokument »Im Zentrum: Menschenwürde« (Vo­
gel 2006), das ebenfalls auf das »christliche Menschenbild« rekurriert und 
den Menschenwürdegedanken als dessen Kem ansieht. Ähnliche Aussa­
gen finden sich im CDU-Grundsatzprogramm von 2007 (CDU 2007). Der in 
diesen Texten vorgenommene Bezug auf das »christliche Menschenbild« 
hat einerseits die Funktion, Unterschiede der CDU zu anderen Parteien und 
die Identität der CDU zu markieren, andererseits dient er nicht nur der Be­
gründung der eigenen Politik, sondern auch der allgemeinen Begründung 
der Forderung nach Menschenrechten und Demokratie insgesamt, ohne 
dass die darin liegende Spannung von Partikularität und Universalität re­
flektiert würde. So stehen die folgenden Aussagen unter der Überschrift 
»Wer wir sind - Menschenbild und Grundwerte der CDU« im Grundsatz­
programm nebeneinander: »Das christliche Verständnis vom Menschen 
gibt uns die ethische Grundlage für verantwortliche Politik.« (ebd., Nr. 2) 
Und: »Auf diesem Menschenbild beruhen die Grundlagen der demokrati­
schen Rechts- und Verfassungsstaaten. Das gilt auch für diejenigen, die 
Würde, Gleichheit und Freiheit des Menschen nicht aus dem christlichen 
Glauben herleiten.« (ebd., Nr. 9) Auch in dem Papier der Wertekommission 
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ist das »christliche Menschenbild« sowohl Grundlage der Politik der CDU 
als auch »Grundlage unserer Verfassung« (Wertekommission der CDU 
Deutschlands 2001,6). Inhaltlich wird bei genauerem Hinsehen dabei auch 
nicht mehr gesagt, als was durch den Gedanken der Menschenwürde und 
die Grundrechte im Grundgesetz schon ausgesagt ist. Zwar wird behaup­
tet, das »christliche Menschenbild« gehe über einen reinen Humanismus 
hinaus, könne andererseits aber das konkrete politische Handeln nicht be­
stimmen (ebd., 7,9), obwohl es zugleich als Basis für eine Soziale und nach­
haltige Marktwirtschaft (ebd., 22, 27) sowie die Familienpolitik und das 
Bildungsverständnis in Anspruch genommen wird (ebd., 15, 33). Diese 
Doppelperspektive hat mit dem Problem zu tun, einerseits eine christliche 
Basis für die eigene Politik formulieren zu wollen, obwohl es in der Partei 
auch Nicht-Christen gibt, andererseits aber auch zugestehen zu müssen, 
dass Christen auch in anderen Parteien eine politische Heimat finden kön­
nen (vgl. explizit in Vogel 2006,14-15). Offensichtlich geht dies nur, wenn 
ein Bekenntnis zum »christlichen Menschenbild« ohne gleichzeitiges Be­
kenntnis zum christlichen Glauben formuliert wird. Christen aus anderen 
Parteien werden an der Politik der C-Parteien zudem kritisieren, dass »das 
Christliche« dort nur selektiv und keinesfalls in allen Politikfeldem zum 
Zuge kommt, denkt man z. B. an manche politische Aktivitäten der C-Par­
teien in Bezug auf das Recht auf politisches Asyl, wo die C-Parteien 
teilweise in offenen Gegensatz zu den Positionen der Kirchen geraten.

2.4 In der Kirche
Noch weniger erstaunlich als bei den C-Parteien ist, dass kirchliche Ak­
teure (ich beschränke mich hier auf die katholische Kirche) vom Papst über 
die Bischöfe bis zu Laien initiativen in ihren Dokumenten immer wieder das 
»christliche Menschenbild« als Basis ihrer Wertungen, ihrer Ziele und ih­
res Handelns anführen. Berühmt ist der Anspruch Papst Johannes-Pauls 
II., die Kirche sei die »Expertin in Menschlichkeit« (so u. a. in Sollicitudo 
Rei Socialis 7). Auch die Aussage Papst Benedikts XVI. in seiner Enzykli­
ka Deus Caritas est - »Die Soziallehre der Kirche argumentiert von der 
Vernunft und vom Natunecht her, das heißt von dem aus, was allen Men- 
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sehen wesensgemäß ist.« (Nr. 28) - beinhaltet offenbar einen Bezug auf 
das »Christliche Menschenbild«. Ohne dass dieser Begriff explizit auf­
taucht, finden sich im dritten Kapitel »Die menschliche Person und ihre 
Rechte« des »Kompendiums der Soziallehre der Kirche« zahlreiche Aussa­
gen zur inhaltlichen Füllung eines solchen Menschenbildes, die alle letzt­
lich auf die Menschenwürde und die Menschenrechte zulaufen (Päpstli­
cher Rat Justitia et Pax2006, 96-130). Im Gemeinsamen Wort (Sozialwort) 
der Kirchen von 1997 wird betont, »das Menschenbild des Christentums« 
gehöre »zu den grundlegenden geistigen Prägekräften der gemeinsamen 
europäischen Kultur und der aus ihr erwachsenen wirtschaftlichen und 
sozialen Ordnung.« (Heimbach-Steins et al. 1997, Nr. 3.1) Wie häufig und 
in welch vielfältiger Weise das »christliche Menschenbild« als Begründungs- 
und Berufungsinstanz, als Auswahlkriterium, als Leitbild für das konkrete 
Handeln, als Mittel der Identitätsbestimmung und zu Zwecken der Abgren­
zung verwendet wird, lässt sich z. B. allein durch eine Recherche nach die­
sem Begriff auf dem Intemetportal www.katholisch.de verifizieren. Auch 
hier wird eine ähnliche Doppelfunktion sichtbar, wie sie sich schon aus 
der Analyse der CDU-Texte ergeben hat: Einerseits dient das »christliche 
Menschenbild« der Unterstreichung des eigenen Profils, zur Integration 
verschiedener christlicher Gruppen und zur Abgrenzung von anderen, 
andererseits wird es als die für die Gesellschaft insgesamt relevante und 
unverzichtbare allgemeine Grundlage für das menschliche Zusammenleben 
überhaupt in Anspruch genommen. Wenn aber eine universelle Bedeutung 
und Geltung des »christlichen Menschenbildes« behauptet wird, wird es 
kaum möglich sein, es als etwas spezifisch oder gar exklusiv Christliches 
auszuweisen. Beides wäre zudem sehr unhistorisch gedacht. Denn weder 
als universelle moralische Grundlage menschlichen Zusammenlebens noch 
als Kem christlicher Ethik hatte das, was heute darunter verstanden wird 
(v. a. Menschenwürde und Menschenrechte), in der Geschichte immer 
schon diese Bedeutung.
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3. Zum ethischen und theologischen Gehalt
des »christlichen Menschenbildes«

Bisher herrschte eine funktionale Betrachtung vor, in der zu klären ver­
sucht wurde, welche Funktionen der Rückgriff auf ein »christliches Men­
schenbild« in unterschiedlichen Kontexten erfüllt. Dabei war kaum die Rede 
davon, welche Inhalte mit diesem Begriff verbunden sind. Dies ist im Fol­
genden nun nachzuholen.

Im neuen, 2008 erschienenen »Handbuch der Katholischen Soziallehre« 
trägt gleich der erste Beitrag im ersten Kapitel über die Fundamente der 
Katholischen Soziallehre den Titel »Das christliche Menschenbild« (Rau­
scher 2008). Darin entfaltet Rauscher die biblischen Wurzeln, v.a. den Ge­
danken, dass der Mensch als »Bild Gottes« (Gen 1,26) angesehen wurde. 
Neuere Forschungen haben ergeben, dass mit dem »Bild« eine den Stand­
bildern antiker Götter analoge Darstellung Gottes gemeint ist, der Mensch 
also Gott in der Welt repräsentiert (Groß 2001) und deshalb auch mit 
I lerrschaftsaufgaben betraut wird (Gen 1,28), wobei in der generalisieren­
den Rede vom Menschen überhaupt eine bemerkenswert demokratisierende 
Tendenz zu erkennen ist, wurden doch in der Umwelt des alten Israel al­
lein Könige und Pharaonen als Repräsentanten Gottes betrachtet. Dieser 
Charakter des Menschen als Repräsentant Gottes impliziert, dass er ein 
geistig-sittliches Wesen, eine »Person« ist, also sowohl vernunftbegabt wie 
zu moralischer Entscheidung fähig. Allerdings zeigt die Geschichte vom 
»Sündenfall« in Gen 3, dass mit dieser Begabung auch die Fähigkeit zum 
Bösen verbunden ist und dieser Verstrickung in das gesellschaftlich von 
Generation zu Generation weiter gegebene Böse letztlich niemand ent­
kommt. Charakteristisch für die Darstellung Rauschers ist nun jedoch, dass 
hier nicht nur eine bestimmte biblische Traditionslinie als für das Chris­
tentum wesentlich behauptet wird, sondern dass zugleich für dieses Men­
schenbild in Anspruch genommen wird, von allen Menschen als richtig 
erkannt werden zu können. Nach Auffassung Rauschers hat dieses Men­
schenbild nämlich einen »naturrechtlichen Kem« (ebd., 3), der besonders 
in der »schöpferischen Synthese« von Theologie und Philosophie bei 
Thomas von Aquin zum Ausdruck komme. Mit den verschiedenen Gegen-
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Strömungen in der Moderne seit der Aufklärung musste deshalb, so Rau- 
scher, mit dem Naturrechtsdenken auch das »christliche Menschenbild« 
in die Krise geraten (ebd., 14).

Andere katholische Autoren, wie etwa der in Rom für die Förderung der 
Einheit der Christen zuständige deutsche Kurienkardinal Walter Kasper, 
betonen sehr viel theologischer die Bedeutung der Christologie für die 
christliche Anthropologie. Wenn in Jesus Gott Mensch geworden ist und 
der Mensch im Glauben an dieses Ereignis sein Heil erlangen kann, dann 
muss Christus als das Bild Gottes (vgl. 2 Kor 4,4; Kol 1,15) unter den Men­
schen verstanden werden, wie er von Gott gewollt ist. Das Ergebnis ist 
eine zu Rauschers Auffassung konträre Perspektive: »Die innere Verschrän­
kung von Transzendentalität und Geschichte bedeutet theologisch, dass 
wir bei der Geschichte Gottes mit den Menschen, konkret: mit dem Men­
schen, wie er in Jesus Christus erschienen ist, einsetzen müssen, um uns 
von dieser konkreten Verwirklichung des Menschseins her sagen zu las­
sen, was die »Bestimmung des Menschen< (Fichte) ist. Zugespitzt formu­
liert: Eine theologische Anthropologie muss theologisch und nicht anthro­
pologisch einsetzen.« (Kasper 1982, 211) Trotzdem macht er das Zuge­
ständnis, dass die Christologie in gewisser Weise auch eine Anthropolo­
gie voraussetze, nämlich das Bild von einem Menschen, der fähig ist, die 
Offenbarung Gottes aufzunehmen (klassisch dazu: Rahner 1971; vgl. Ham­
mer 1973). Anders als im Naturrechtsdenken, in dem das »christliche Men­
schenbild« als eine prinzipiell von allen Menschen ohne Glaubensvoraus­
setzungen einsehbare Basis für das menschliche Selbstverständnis ange­
sehen wird, wird durch die christologische Perspektive zwar das Spezifisch- 
Christliche eines solchen Menschenbildes deutlich, der Anspruch auf uni­
verselle Geltung auf der Basis allgemeiner Vemunfteinsicht muss aber dann 
aufgegeben werden. Papst Johannes Paul II. hat dies in einer Ansprache 
1979 in Polen - möglicherweise ohne dies so zu intendieren - klar zum 
Ausdruck gebracht: »Man kann [...] den Menschen letztlich nicht ohne 
Christus begreifen. Oder besser: Der Mensch kann sich selbst nicht im 
letzten ohne Christus verstehen. Er kann weder begreifen, wer er ist, noch 
worin seine wahre Würde besteht, noch welches seine Berufung und was 
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seine endgültige Bestimmung ist. Ohne Christus bleibt ihm das alles un­
verständlich.« (Johannes Paul II. 1979,14)

Hält man nach Versuchen Ausschau, das »christliche Menschenbild« 
stärker inhaltlich zu füllen, so finden sich durchaus interessante Angaben 
hierzu. Sie bleiben jedoch letztlich relativ unbestimmt und vage, was sie 
nicht gerade als Grundlage von moralischen Begründungsstrategien emp­
fiehlt. In dem von Bernhard Vogel herausgegebenen Text »Im Zentrum: 
Menschenwürde« (Vogel 2006) werden folgende Punkte genannt: Die 
Transzendenzoffenheit des Menschen, die »Größe« und Würde des Men­
schen, der Gedanke, dass die Menschenrechte nicht von Menschen wech­
selseitig einander oder vom Staat verliehen würden, sondern als von Gott 
geschenkte Rechte anzusehen seien, schließlich die Fehlbarkeit des Men­
schen und seine Angewiesenheit auf die Einbettung in soziale Beziehungs- 
gefiige. Auffällig an dieser Liste ist, dass fundamentale anthropologische 
Bestimmungen, das moralische Selbstverständnis des Menschen und the­
ologische Aussagen hier zu einer eigenartigen Mischung verschmelzen, 
deren innerer Zusammenhang und erkenntnistheoretischer Status kaum re­
flektiertwerden.

Einen anderen Weg zur inhaltlichen Füllung des »christlichen Menschen­
bildes« beschreitet Marianne Heimbach-Steins (zum Folgenden siehe Heim­
bach-Steins 2002). Zunächst erkennt sie an, wie wenig präzise und aus­
sagekräftig Vorstellungen eines »christlichen Menschenbildes« sind: »Das 
christliche Menschenbild ist weder für diejenigen, die sich ausdrücklich 
darauf berufen, noch erst recht für die Vertreter anderer weltanschaulicher 
Optionen in unserer pluralen Gesellschaft ein selbstverständlicher Code, 
so sehr bestimmte mit ihm verknüpfte Überzeugungen über die Kreise be­
kennender Christen hinaus Akzeptanz finden. [...] Die Berufung auf das 
christliche Menschenbild schafft deshalb nicht per se Eindeutigkeit in kon­
kreten politischen Streitfragen.« (ebd., 75-76) Trotzdem seien den verschie­
denen Entwürfen für ein »christliches Menschenbild« fünf »Spannungs­
bögen« gemeinsam, mit jeweiligen gegensätzlichen Polen, zwischen denen 
der Mensch sein Leben zu fuhren habe. Sie nennt Autonomie des Men­
schen versus seine Verdanktheit gegenüber Gott, die Spannungen von In­
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dividualität und Sozialität, seine Beziehungsfahigkeit als positives Vermö­
gen im Verhältnis zu seiner Angewiesenheit auf Solidarität, das Verhältnis 
von Freiheit einerseits und Sündenverfallenheit und Erlösungsbedürftigkeit 
andererseits, die Sterblichkeit des Menschen und sein Ausgreifen auf Tran­
szendenz, seine Hoffnung auf Auferweckung und Rechtfertigung. An der 
Art und Weise, wie diese Spannungsbögen gehalten werden können, zei­
ge sich, so Heimbach-Steins, ob eine Orientierung am »christlichen Men­
schenbild« gelinge. Auch wenn das »christliche Menschenbild« damit 
nicht unbedingt Handlungsnorm sein könne, betont sie, dass diejenigen, 
die sich darauf berufen, auch zu einem Handeln im christlichen Geist ver­
pflichtet sind. »Wer immer sich rhetorisch des >christlichen Menschenbil­
desc bedient, muss sich daran messen lassen: Glaubwürdigkeit entsteht 
durch die Konsistenz zwischen Reden und Handeln.« (ebd., 78)

4. Zum moralischen Geltungsanspruch
des »christlichen Menschenbildes«
und von Menschenbildern überhaupt

Es gibt immer noch einzelne Theologen und katholische Ethiker, die trotz 
des partikularen Rekurses auf die christliche Tradition die universelle Gel­
tung des »Christlichen Menschenbildes« als Grundlage einer jeden Moral 
behaupten. Sie rechtfertigen den Anspruch christlicher Sozialethik, »als 
Naturrechtsethik eine letztbegründete Ethik zu sein, nämlich eine Ethik auf 
der Basis eines in Gott gegründeten Menschenbildes« (Saberschinsky 
2002, 92). Für Saberschinsky handelt es sich bei der Imago-Dei-Lehre 
»keineswegs um ein bloßes Theologumenon, das nur aus der Offenba­
rung geglaubt werden könnte, sondern um ein sachlich begründetes Ver­
ständnis des Menschen. Bei der gewiss nicht zuletzt biblischen Vorstel­
lung vom Menschen als >Bild Gottes< geht es in der Sache, auf rationaler 
Ebene, um die theonome Autonomie des Menschen, ohne welche es kaum 
möglich sein dürfte, überhaupt vom Menschen als endlicher Person mit 
unendlicher Würde, also auch von Menschenrechten zu sprechen.«(ebd., 
89) Andere, die eher auf der Linie des aktuellen theologischen »mainstreams« 
liegen, gestehen zu, »daß auch im theologischen Bereich die Formel vom 
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>Menschenbild< außerhalb von kirchlichen Deklarationen kaum mehr ge­
braucht wird, weil mit der Rede vom Menschenbild der Verdacht auf In­
halte und Denkformen verbunden ist, die einer zeitgenössischen Idee der 
Humanität nicht mehr standhalten können.« (Mieth 1983, 5) Anders als 
Autoren, die das Bilderverbot auch auf Menschenbilder übertragen (Lesch 
1996), versucht Mieth in einer »unzeitgemäßen Betrachtung« das »christ­
liche Menschenbild« als »offenen Sinngehalt« ins Spiel zu bringen, der 
sich im Laufe der Geschichte verändert, aber trotzdem an gewissen Grund­
einsichten wie der »Kontinuität der religiösen Frage des Menschen und 
ihrer christlichen Beantwortung« festhält (ebd., 10). Letztlich kann damit 
aber nicht viel mehr gemeint sein, als Würde und Autonomie des Men­
schen, die Forderung, ihn als Subjekt zu betrachten, alle ideologischen 
Festlegungen zu vermeiden, gleichwohl seiner Begrenzung durch die Sünde 
gerecht zu werden und die Hoffnung des Menschen auf eschatologische 
Befreiung ernst zu nehmen (ebd., 13). Mieth will damit eine »Schutzbastion 
gegen die Instrumentalisierung des Menschen« (ebd., 15) errichten, »wenn 
auch damit nicht die Empfehlung zu verbinden ist, das Wort vom >christli- 
chen Menschenbild< in seinem überzeitlichen Gepränge triumphal weiterhin 
vor sich herzutragen.« (ebd., 14) Ein ähnlich offenes Verständnis vom 
»christlichen Menschenbild« vertritt Karl Lehmann: »Weil es - christlich 
gesehen - nicht ein einziges - nicht ein einziges normatives, konkretes 
Menschenbild gibt, kann der christliche Glaube mit allen jenen Human­
ismen in das Gespräch kommen, die nicht selbst ein exklusives, reduzier­
tes und so am Ende totalitäres Menschenbild vertreten.« (Lehmann 2000)

In der Philosophie und in der philosophischen Ethik ist die Skepsis ge­
genüber Menschenbildern selbst bei denjenigen, die eine philosophische 
Anthropologie betreiben (vgl. Thies 2004) sehr viel größer, obwohl auch 
hier die Beschäftigung mit dem Thema Menschenbild offenbar derzeit Kon­
junktur hat (vgl. Janich 2008). Thies führt als Gründe gegen die Verwen­
dung von Menschenbildern zur Begründung einer Ethik an (vgl. zum fol­
genden Thies 2009), Menschenbilder seien holistisch, prädiskursiv und 
in sich widersprüchlich. Das haben auch meine obigen Darstellungen hin­
sichtlich der Inhalte des »christlichen Menschenbildes« m. E. zur Genüge 
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gezeigt. Menschenbilder seien Mischgebilde von Deskriptionen und Prä- 
skriptionen, was in Bezug auf erstere immer die Gefahr des Sein-Sollen- 
Fehlschlusses beinhalte. Sie seien durchtränkt von weltanschaulichen Ele­
menten und häufig würden partikulare, zeitbedingte Vorstellungen als »Natur 
des Menschen« ideologisch überhöht. Auch dafür gibt es in der katholi­
schen Moraltheologie und der Katholischen Soziallehre, insbesondere hin­
sichtlich geschlechtsspezifischer Rollenzuschreibungen viele Beispiele. 
Menschenbilder sind unzulässige Vereinfachungen, sie engen die Mög­
lichkeiten des Menschen ein, der von seiner Natur nicht einfach festge­
legt ist, sondern in der Lage ist, selbst eine kulturelle Identität als »zweite 
Natur« hervorzubringen. Es bedürfe deshalb einer »dcessentialistischen 
und zugleich antireduktionistischen Anthropologie« (Bertram 2005, 124). 
Schließlich, und das ist der wichtigste Einwand, gibt es Menschenbilder 
immer nur im Plural, sie sind partikular, als Basis allgemeiner Verständi­
gung ungeeignet, selbst wenn sie universelle Geltung beanspruchen.

Meine abschließende These lautet deshalb: Diejenigen, die sich auf ihr 
Menschenbild berufen (bzw. Christen, die sich auf ein »christliches Men­
schenbild« berufen), meinen, damit ein besonders gutes Fundament für 
ihre Ethik zu gewinnen und sie deshalb mit besonderer Autorität in den 
öffentlichen Diskurs einbringen zu können. In Wirklichkeit beziehen sie 
sich aber auf etwas, das nur partikulare Bedeutung beanspruchen kann 
und den Erfolg in der Erzielung eines weltanschauungsübergreifenden Kon­
senses eher beeinträchtigt. Wer andere von seinen moralischen Positio­
nen überzeugen möchte, argumentiere deshalb nicht mit Menschenbild­
ern! (vgl. Kruip 2009)

5. Trotzdem: Die Relevanz der Anthropologie für die Ethik

Sicher lässt sich aus Menschenbildern keine Letztbegründungsstrategie 
für eine Ethik entwickeln. Auch die Ableitung moralischer Normen aus an­
thropologischen Grundlagen scheitert am Verbot des Schlusses vom Sein 
auf das Sollen, wenn diese anthropologischen Aussagen nicht selbst schon 
normativ aufgeladen sind, was wohl nur im Kontext metaphysischer Posi­
tionen möglich sein dürfte. Trotzdem gehen anthropologische Aussagen, 
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d. h. bestimmte Merkmale und Eigenschaften des Menschen als Voraus­
setzungen in die Ethik mit ein, sei es, dass anders (wie bei der grundsätzli­
chen Verletzbarkeit des Menschen) die Notwendigkeit bestimmter Normen 
gar nicht bestünde, sei es, dass (wie bei vielen Menschenrechten) der 
Mensch ein Bedürfhiswesen ist, dessen Bedürfnisse für die Ethik bekannt 
sein müssen, sei es, dass ohne die Voraussetzung menschlicher Freiheit 
die Formulierung moralischer Normen gar keinen Sinn ergeben würde. Auf 
der Ebene der Begründung einzelner Normen muss immer ein moralischer 
Syllogismus eingesetzt werden, der aus empirischen Tatsachen und nor­
mativen Regeln auf konkrete Handlungsnormen schließt. Je konkreter Ethik 
wird, z. B. bei der Begründung des Rcchtssystems oder der ethischen Ge­
staltung eines Wirtschaftssystems, um so mehr muss auch mit der Fehl- 
barkeit des Menschen, möglicher Überforderung und der Stärke des Eigen­
interesses gerechnet werden, um wirklich zu realistischen Positionen zu 
gelangen. Insofern auch der Streit um die hier einzubringenden »richti­
gen« anthropologischen Aussagen nie frei von Interessen und weltan­
schaulichen Hintergründen bleiben wird, wird auch der Streit um Men­
schenbilder kaum je zu Ende sein.
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